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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1954

Norm

EO §35 C

Rechtssatz

Es schadet nicht, daß schon vor dem Exekutionsantrage der Anspruch mit Klage bekämpft wurde und erst nachher die

Exekution eingeleitet und der Aufschiebungsantrag gestellt wurde, so daß die Anspruchsbekämpfung von diesem

Zeitpunkt ab auch den Voraussetzungen einer Klage gemäß § 35 EO entspricht (Auch Ausführungen über die

Zuständigkeitsfrage).
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